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SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR VERBRAUCHERFRAGEN 

Einleitung 

Der Grundsatz der Vertragsfreiheit stellt ein grundlegendes Prinzip des Zivilrechts dar. Er erlaubt individuel-

len Parteien grundsätzlich, ihre eigenen Vereinbarungen zu treffen. Jedoch wurde im Bereich des Verbrau-

cherschutzes erkannt, dass u.a. strukturelle Machtungleichgewichte zu Informationsasymmetrien zwischen 

Unternehmen und Verbraucher*innen führen können. Dies wirkt sich häufig nachteilig für die Verbrau-

cher*innen aus. Aus diesem Grund wurden Informationspflichten als verbraucherschützendes Instrument 

eingeführt. Diese Pflichten stellen – im Vergleich zu anderen regulatorischen Eingriffen – den mildesten Ein-

griff in die Vertragsfreiheit dar, indem sie Unternehmen dazu verpflichten, transparente und umfassende 

Informationen bereitzustellen.  

Seit ihrer Einführung hat die Entwicklung und Ausweitung dieser Informationspflichten allerdings stetig zu-

genommen, um unter anderem den Bedürfnissen und Herausforderungen der modernen Märkte gerecht 

zu werden. Im Folgenden soll diese Entwicklung näher dargestellt werden.  

Entwicklung der Informationspflichten1 

Aus politisch-rechtlicher Perspektive sollen normative und regulierende Maßnahmen regelmäßig dazu bei-

tragen, dass die Verbraucher*innen durch umfassende Informationen in die Lage versetzt werden, eigen-

verantwortliche Entscheidungen auf Augenhöhe mit Unternehmen treffen zu können. Hierdurch soll ein 

Ausgleich für unternehmerischen Wissensvorsprung geschaffen werden und Marktversagen entgegenge-

wirkt werden. Gleichzeitig stellt die Pflicht, über vertragsrelevante Aspekte zu informieren, im Gegensatz zu 

regulatorischen oder rechtsdurchsetzenden Maßnahmen den geringsten Eingriff in die Vertragsfreiheit der 

Parteien dar.  Unternehmen können selbst sogar auch von Informationspflichten profitieren, wenn diese 

dazu beitragen, Markttransparenz zu schaffen. Ein transparenter Markt erleichtert den Wettbewerb und 

ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen über Investitionen, Preisgestaltung und Geschäfts-

strategien zu treffen. 

Mit ihrem ersten Bericht zur Verbraucherpolitik von 1971 legte die damalige Bundesregierung die Grundla-

gen dafür, dass künftig „[…] aktuelle Informationen für eine möglichst umfassende, situationsbezogene 

Marktkenntnis […]“ dafür Sorge tragen sollen, um Verbraucher*innen „[…] im konkreten Fall ein eigenstän-

diges Handeln als Marktpartner zu ermöglichen“.2 Das Informationsparadigma der Bundesregierung folgt  

                                                                                                                                                                                                 
1  Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden exemplarisch die wesentlichsten Rechtsgrundlagen der letzten 50+ Jahre und 

ihre Fortentwicklung aus verschiedenen Bereichen des Verbraucherschutzes aufgelistet. Dabei liegt der Fokus speziell auf der EU-Gesetzgebung, da der 

Großteil der entsprechenden Vorgaben im Rahmen der Verbraucherschutzpolitik auf europäischen Regelungen basieren.  
2  BT-Drucks. VI/2724, S. 10f. 
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auch in eigener Sache diesem Ansatz. Informationen zu Regierungstätigkeiten sollen transparent, zugäng-

lich und verständlich für die Bürger*innen bereitgestellt werden. 

1972 wurde im Ersten Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz 

und zur Unterrichtung der Verbraucher*innen festgelegt, dass „[…] Verbraucher auf die Gefahren, die bei 

einem vorhersehbaren Gebrauch von Gütern oder Dienstleistungen in Anbetracht ihrer Beschaffenheit und 

der Personen, für die sie bestimmt sind, entstehen können, mit geeigneten Mitteln hinzuweisen [sind].“3 

Verbraucher*innen sollten demnach auf alle wesentlichen Merkmale von Waren und Dienstleistungen hin-

gewiesen werden, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Sie sollten damit in die Lage ver-

setzt werden, diese Waren oder Dienstleistungen zu nutzen und im Falle von Schäden ihre Rechte geltend 

machen zu können. 

Nachdem der Verbraucherschutz in den 80er Jahren eine eigenständige Rolle in der europäischen Politik 

einnahm, wurde in den 90ern eine Reihe von verbraucherschützenden Richtlinien, die Informationspflich-

ten enthalten, in unterschiedlichen Lebensbereichen erlassen. Die heutige Vielfalt der Informationspflich-

ten beruht nahezu ausschließlich auf Vorgaben des Unionsrechts.4 

Seit 2010 werden zunehmend alte Regelungen angepasst und mit weitergehenden Informationspflichten 

ergänzt, um sie an die Entwicklung des Binnenmarktes und die Digitalisierung anzupassen.  

Auch aktuelle und anstehende gesetzliche Vorhaben lassen einen weiteren Anstieg der Informationspflich-

ten erwarten. Insbesondere mit der geplanten Gesetzgebung der EU zum digitalen und zum grünen Wandel 

sind weitere entsprechende Regelungen geplant.  

Die Anzahl der Informationspflichten ist in den letzten 50 Jahren immer größer und umfangreicher gewor-

den - ein Überblick:  

Wesentliche Rechtsgrundlagen5 

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich die Anzahl der Angaben, über die informiert werden muss, im Laufe 

der Jahrzehnte entwickelt hat. Dafür werden wesentliche, europäische Rechtsgrundlagen chronologisch 

aufgeführt. Die Aufstellung ist aufgrund der Vielzahl an Rechtsakten nicht abschließend.  

1970 bis 1979 

 1971 werden mit dem Gesetz zur Neuordnung und Bereinigung des Rechts im Verkehr mit Lebensmit-

teln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen1 spezielle Informa-

tionspflichten zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher*innen eingeführt. 

 

 Seit Einführung der Preisangabenverordnung von 1973 müssen gegenüber Verbraucher*innen Preise 

einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile angegeben werden.  

 

 Die 1976 erlassene Kosmetik-Richtlinie2 regelt, dass nur kosmetische Mittel in Verkehr gebracht werden 

dürfen, die auf der Verpackung oder Etikettierung unter anderem über die Firma und ihre Anschrift, 

                                                                                                                                                                                                 
3  Erstes Programm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher,  

 ABl. C 92, S. 2-16. 
4  SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 373. 
5  Die Quellen der Rechtsnormen sind gesondert im angehängten Inhaltsverzeichnis dargestellt. 
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das Verfallsdatum, besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch sowie eine Kennzeichnung des 

Herstellers informieren.  

 

Weitere vereinzelte Informationspflichten finden sich ich den 70er Jahren unter anderem in folgen-

den Gesetzen:  

 

1974 Zweites Gesetz zur Änderung des Abzahlungsgesetzes3 

1976 Reisevertragsgesetz4  

1979 AGB-Gesetz5 

 

1980 bis 1989 

 Die Haustürwiderrufsrichtlinie6 vom 20. Dezember 1985 schreibt vor, dass Verbraucher*innen über ihr 

Widerrufsrecht belehrt werden müssen.  

 

 Nach der Verbraucherkreditrichtlinie7, 8 vom 22. Dezember 1986 muss unter anderem über den effekti-

ven Jahreszins, die etwaige Höchstgrenze der Kreditbetrags und die Modalitäten einer Beendigung des 

Vertragsverhältnisses informiert werden. 

Weitere Informationspflichten finden sich ich den 80er Jahren u.a. in folgenden Rechtsakten: 

 

1984 Gesetz zur Regelung der Preisangaben9 

1988 Spielzeugrichtlinie 10

1990 bis 1999 

 Seit der Pauschalreiserichtlinie vom 13. Juni 199011 muss ein Prospekt über eine Pauschalreise, der Ver-

braucher*innen zur Verfügung gestellt wird, genaue Angaben unter anderem zum Ort, Transportmittel, 

zu den Pass- und Visumserfordernissen, zur Reiseroute sowie zum Preis enthalten. 

 

 Entsprechend der Fernabsatzrichtlinie12, 13 vom 20. Mai 1997 müssen Verbraucher*innen rechtzeitig 

vor Abschluss eines Vertrages unter anderem über die Identität des Lieferanten, wesentliche Eigen-

schaften der Ware oder der Dienstleistung, den Preis der Ware oder der Dienstleistung, gegebenenfalls 

anfallende Lieferkosten, das Widerrufsrecht und Einzelheiten zur Zahlung informiert werden. Die Infor-

mationen müssen den Verbraucher*innen während der Erfüllung des Vertrages rechtzeitig schriftlich 

oder auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden. 
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 Aufgrund der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie14 vom 25. Mai 1999 müssen Verbraucher*innen im Rah-

men einer Garantie darüber informiert werden, dass ihnen gesetzliche Gewährleistungsrechte unab-

hängig von einer Garantie zustehen. Die Garantieerklärung soll Verbraucher*innen zusätzlich über alle 

relevanten Aspekte in Kenntnis setzen, z. B. den Geltungsbereich und die Dauer der Garantie. 

Weitere Informationspflichten finden sich in den 90er Jahren u.a. in folgenden Rechtsakten: 

 

1992 Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit15 

1994 Teilzeitwohnrechte-Richtlinie16 

1994 Pflegeversicherungsgesetz17 

1995 Datenschutzrichtlinie18 

1997 Richtlinie über grenzüberschreitende Überweisungen19 

1998 Preisangabenrichtlinie20 

2000 bis 2009 

 Anfang der 2000er Jahre werden in der BGB-Informationspflichtverordnung21
 eine Vielzahl von Infor-

mationspflichten aus europäischen Richtlinien zusammengefasst (z.B. bezüglich Fernabsatzverträgen, 

Teilzeitwohnrechte-Verträgen, Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr, Reiseverträgen usw.). 

Diese ergänzen die verbraucherrechtlichen Vorschriften des BGB. 

 

 Mit der E-Commerce Richtlinie22 sollte ein klarer allgemeiner Rahmen für den elektronischen Ge-

schäftsverkehr in der europäischen Union geschaffen werden, um das Vertrauen der Verbraucher*in-

nen zu gewinnen und den Binnenmarkt zu unterstützen. Dabei wurden insbesondere Informations-

pflichten zur kommerziellen Kommunikation eingeführt. Unter anderem muss darüber informiert wer-

den, wer Auftraggeber der kommerziellen Kommunikation ist und es müssen Gewinnspiele sowie ihre 

Teilnahmebedingungen klar zu erkennen sein. 

 

 Nach der Fluggastrechteverordnung23 vom 11. Februar 2004 müssen Verbraucher*innen über ihre 

Rechte bei Nichtbeförderung oder großer Verspätung von Flügen informiert werden. 

 

 Die EU-Kosmetikverordnung24 legt fest, dass Verbraucher*innen mit leicht verständlichen Angaben 

über die Haltbarkeit von kosmetischen Mitteln und deren Bestandteile informiert werden müssen. 

 

 Mit dem Wohnbetreuungspflegegesetz25 müssen Verbraucher*innen im Rahmen von Verträgen zu 

Pflege- oder Betreuungsleistungen über eine Vielzahl von Aspekten informiert werden. Dazu gehören 

zum Beispiel die Ausstattung und Lage des Gebäudes, in dem sich der Wohnraum befindet sowie die 

enthaltenen Leistungen und Ergebnisse von Qualitätsprüfungen. 
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Weitere Informationspflichten finden sich in den 2000ern u.a. in folgenden Rechtsakten: 

 

2000 Richtlinie über die Etikettierung von Lebensmitteln26 

2001 Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit27 

2002 Universaldienstrichtlinie28 

2002 E-Privacy-Richtlinie29 

2002 Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen30 

2002 Richtlinie über Versicherungsvermittlung31 

2003 Richtlinie über den Elektrizitätsbinnenmarkt32 

2006 Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt33 

2006 Health Claims Verordnung34 

2007 Zahlungsdiensterichtlinie35 

2008 Verbraucherkreditrichtlinie36 

2009 Teilnutzungsrichtlinie37 

2009 Spielzeugrichtlinie38 

2009 Verordnung über das EU-Umweltzeichen39 

2009 Novellierung der E-Privacy-Richtlinie40

2010 bis 2019 

 Mit der Verbraucherrechterichtlinie41 vom 25. Oktober 2011 wurden vorvertragliche Informationspflich-

ten nochmals erweitert. So müssen Unternehmer nicht nur im stationären Handel, sondern insbeson-

dere auch bei Abschluss eines Fernabsatzvertrages oder eines außerhalb von geschlossenen Geschäfts-

räumen geschlossenen Vertrages Verbraucher*innen über wesentliche Aspekte des Vertrages informie-

ren. Davon umfasst sind unter anderem ein Impressum mit Identität, Anschrift und Telefonnummer des 

Unternehmers, der Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen und zusätzlich anfallende Kosten für 

die Lieferung oder den Versand. 

 Aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung42 vom 27. April 2016 müssen Unternehmen Betroffene 

darüber informieren, wenn sie personenbezogene Daten verarbeiten. Dies schließt den Zweck und die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung mit ein. 

 Mit der Modernisierungsrichtlinie43 vom 27. November 2019 werden Informationspflichten für Betrei-

ber von Online-Marktplätze eingeführt. Diese müssen Verbraucher*innen unter anderem darüber infor-

mieren, wie sich Rankings zusammensetzen, die Waren oder Dienstleistungen als Ergebnisse einer Such-

anfrage darstellen. Im Rahmen eines Vertrages, der im Fernabsatz geschlossen werden soll, müssen Ver-

braucher*innen darüber informiert werden, wenn der Preis aufgrund einer automatisierten Entschei-

dungsfindung personalisiert wurde. 

 

 Im Rahmen der Warenkauf44- und der Digitale-Inhalte-Richtlinie45 vom 19. Mai 2019 müssen Unterneh-

men unter anderem über Aktualisierungen, die zur weiteren Nutzbarkeit des digitalen Produktes erfor-

derlich sind, informieren. 
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Weitere Informationspflichten finden sich von 2010 bis 2019 u.a. in folgenden Rechtsakten: 

 

2010 Fahrgastrechteverordnung im Seeverkehr46 

2011 Lebensmittelinformationsverordnung47 

2011 Fahrgastrechteverordnung im Omnibusverkehr48 

2013 Verordnung über alternative Streitbeilegung49 

2014 Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge50 

2015 Zahlungsdiensterichtlinie51 

2015 Pauschalreiserichtlinie52 

2016 Richtlinie über Versicherungsbetrieb53 

2017 Verordnung über die Zusammenarbeit der Verbraucherschutzbehörden54 

2018 Verordnung über grenzüberschreitende Paketzustelldienste55 

2018 Richtlinie über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation56 

2019 Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-

Vermittlungsdiensten57 

2020 bis heute58 

 Im Rahmen der Verbandsklagerichtlinie59 vom 25. November 2020 müssen Verbraucher*innen durch 

klageberechtigte Stellen über Verbandsklagen und deren Wirkung, Ansprüche, Rechtsverhältnisse und 

der Eintragung in das Verbandsklageregister informiert werden. 

 

 Mit dem Digital Services Act60 vom 19. Oktober 2022 müssen Anbieter von Vermittlungsdiensten unter 

anderem  Informationen über ihre zentrale Kontaktstelle bereitstellen. Weiter müssen Anbieter von On-

line-Plattformen Beschwerdeführern mitteilen, wenn sie eine Entscheidung hinsichtlich der Beschwerde 

getroffen haben. 

Weitere Informationspflichten finden sich von 2020 bis 2023 u.a. in folgenden Rechtsakten: 

 

2022 Digital Markets Act61 

2022 Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse62 

2023 Produktsicherheitsverordnung63 

 

Bereits geplante Gesetzgebung, die Informationspflichten vorsieht: 

Cyber Resilience Act64 

Data Act65 

KI-Verordnung66 

Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel67 

Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie (Ökodesign-Verordnung)68 

Richtlinie zur Förderung der Reparatur von Waren 69 

Richtlinie über Umweltaussagen70 

Spielzeugverordnung71
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Fazit 

Die Einführung von Informationspflichten sollte Verbraucher*innen vor struktureller Benachteiligung durch 

asymmetrische Informationsgefälle schützen. In den 1970er und 1980er Jahren begannen daher viele Mit-

gliedstaaten, Verbraucherschutzgesetze zu erlassen, die Unternehmen dazu verpflichteten, spezifische In-

formationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Diese waren häufig auf bestimmte Bran-

chen wie Lebensmittel, Gesundheit oder Finanzen zugeschnitten. Mit der fortschreitenden Öffnung der 

Märkte, dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren und der technologischen Entwicklung wurden 

die Anforderungen an Informationspflichten komplexer und regelmäßig erweitert. Neue Regelungen wur-

den eingeführt, die sich auf eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen erstreckten. Inzwi-

schen sind alle Lebensbereiche betroffen: vom alltäglichen Einkauf im Supermarkt über den Abschluss von 

Dauerschuldverhältnissen wie einem Vertrag über einen Internetanschluss oder einem Kreditvertrag bis hin 

zu besonderen Verträgen wie einem Pflegeheim-Vertrag.  Insbesondere im Zusammenhang mit der zuneh-

menden Digitalisierung haben sich Informationspflichten stark ausgeweitet, um den Online-Handel und den 

Schutz von Verbraucher*innen in der virtuellen Welt zu gewährleisten. Datenschutzbestimmungen und 

Transparenzanforderungen für Online-Plattformen sind Beispiele für diese Entwicklungen. 

Die Anzahl und der Umfang der Informationspflichten sind in den letzten 50 Jahren erheblich angestiegen. 

Gesetzgeber versuchen mit diesem Mittel Verbraucher*innen unter anderem vor unfairen Praktiken und 

Informationsasymmetrien zu schützen. Der Schutz durch Verbraucherinformation gilt inzwischen als Allheil-

mittel. Unabhängig vom Politikfeld ist die Verbraucherinformation der „Reflex mit dem auf Schutzbedarfe 

reagiert wird.“6 

Doch mittlerweile existiert, wie die Auflistung anschaulich darstellt, eine unüberschaubare Fülle an Infor-

mationen, die Verbraucher*innen zur Kenntnis nehmen müssten. In der Regel sind sie alle relevant, um 

eine fundierte Konsumentscheidung treffen zu können. 

Es liegt auf der Hand, dass Verbraucher*innen die schiere Menge an Hinweisen kaum noch erfassen kön-

nen. Bereits in seinem Gutachten zur Lage der Verbraucher*innen 2021 hat der SVRV anhand zahlreicher 

Quellen belegen können, dass weitgehend davon ausgegangen wird, dass „ein Mehr an Informationen zu 

einer Überforderung der Verbraucher*innen führt.“ 7 Selbst bei gezielter Informationsbeschaffung profitie-

ren Verbraucher*innen nicht von einem Übermaß an Informationen, da diese in der Flut untergehen. Para-

doxerweise bewirken Informationspflichten somit, was sie eigentlich verhindern sollen: ein Ungleichge-

wicht zwischen Unternehmen und Verbraucher*innen.  

Will der Gesetzgeber also am Informationsmodell festhalten, ist er angehalten zu überprüfen, in welchem 

Ausmaß und auf welche Art und Weise Informationspflichten sinnvoll eingesetzt werden können. Der SVRV 

hat in seinem Gutachten aus dem Jahr 2021 deutlich gemacht, dass eine Bestandsaufnahme der Informati-

onspflichten für die sinnvolle Fortentwicklung des Verbraucherrechts dringend notwendig ist. Die wesentli-

                                                                                                                                                                                                 
6  SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 371. 
7  SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 373 f. 
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chen Kriterien dafür sind der Zeitpunkt der Information, ihr Gegenstand, Art und Weise der Informations-

vermittlung sowie die Durchsetzung der Informationsrechte.8 Denn Informationen dienen nur dann ver-

braucherschützenden Aspekten, wenn sie auch wahrgenommen werden können. Der Status quo, der sich 

dadurch auszeichnet, dass Informationen überwiegend langen Texten zu entnehmen sind, verfehlt diesen 

Zweck. Deshalb ist es mittlerweile geboten, zwei wesentliche Vorüberlegungen durchzuführen: In welchen 

Sachverhalten sind Informationspflichten wirklich ein geeignetes Mittel um Verbraucherschutz zu gewähr-

leisten? In vielen Fällen dürfte es zielführender sein, Informationspflichten durch andere regulatorische In-

strumente zu ersetzen. In den Fällen, in denen Verbraucherinformationen das geeignete Instrument sind, 

stellt sich die Frage: Auf welche Art und Weise ist die Information zu vermitteln? Gegebenenfalls führt dies 

zu unterschiedlichen Vermittlungswegen. Beispielsweise geben die Ergebnisse einer im Jahre 2021 in Auf-

trag des SVRV durchgeführten Studie zur Personalisierung von Verbraucherinformationen Anlass, genauer 

zu prüfen, in welchen Konstellationen der Einsatz von personalisierten Informationen sinnvoll ist.9 Hier 

könnten bei Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen Unterschiede bestehen. Eine weitere Mög-

lichkeit sind die Instrumente der Verbraucherinformatik, die durch Nutzung von Informationstechnologien 

und ggf. KI-Technologien bei Entscheidungen im Bereich Konsum, Datenschutz oder digitaler Technologien 

unterstützen könnten.10 Außerdem könnten Designvorgaben dabei behilflich sein, relevante Informationen 

tatsächlich wahrzunehmen. „Wo dies sinnvoll und erforderlich ist, sollten Designpflichten standardisiert 

ausgestaltet werden, um den Zugang der Verbraucher*innen zu […] Informationen - insbesondere im digita-

len Bereich - zu verbessern.“11  

Der verbraucherschützende Nutzen von Informationspflichten ist also mit ihrer steigenden Anzahl immer 

mehr kritisch zu sehen. Es ist daher auch nicht zielführend, jeden Rechtsakt für sich zu betrachten, um die 

Geeignetheit des Mittels „Informationspflicht“ zu bestimmen und im Ergebnis automatisiert weitere Infor-

mationspflichten aufzuerlegen. Vielmehr müssen die Gesamtumstände berücksichtigt werden, also insbe-

sondere die Menge an Informationen und deren Gestaltung beziehungsweise die Art der Vermittlung.  

Der Einsatz der Informationspflichten sollte hinsichtlich ihrer Effektivität sorgfältig geprüft werden. Da, wo 

diese Effektivität nicht (mehr) gewährleistet werden kann, sollte über Alternativen nachgedacht werden. 

Grundsätzlich könnte dies auch bedeuten, dass weniger, aber effektivere Informationspflichten verwendet 

werden. In diesem Zusammenhang sollten vermehrt technische Möglichkeiten und Designvorgaben im Rah-

men der Informationsvermittlung in Erwägung gezogen werden. Im Ergebnis könnten von Konsumentschei-

dungen, die auf geeigneten und effektiven Informationen beruhen, alle Marktbeteiligten, also sowohl Ver-

braucher*innen als auch Unternehmen, profitieren.  

 

                                                                                                                                                                                                 
8 SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sach-

verständigenrat für Verbraucherfragen, S. 375. 
9   Busch in SVRV (2022). Personalisierte Verbraucherinformation: Ein Werkstattbericht. Dokumentation einer Veranstaltung des SVRV. Veröffentlichungen 

des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 13. 
10  SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 393. 
11 SVRV (2021). Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher 2021. Gutachten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: 

Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, S. 401. 
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Fußnoten:  
 
 
1  BT-Drucks. VI/2310. 
2  Richtlinie 76/768/EWG vom 27. Juli 1976, ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 169-200. Außer Kraft. 
3  BGBl. I S. 1169. 
4  BGBl. I S. 509. 
5  BGBl. I S. 3317. 
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